Übungsblatt (Kosten in ZP/ZV)		
Lösungsvorschlag zur Aufgabe 3 Übungsblatt VI (Berufung)

Aufgabe 3
K verklagt B auf Zahlung von 6.000 EUR. Das erstinstanzliche Gericht erkennt dem Kläger durch Urteil 5.500 EUR zu und weist die darüberhinausgehende Klage ab.
Der Beklagte legt gegen das Urteil Berufung ein und beantragt, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Der Kläger schließt sich der Berufung des Beklagten an und beantragt, ihm die restlichen 500 EUR zuzuerkennen.
a) Fertigen Sie die Kostenrechnung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.

	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	Mithaft

	
	
	
	
	Kläger, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger
	Beklagter, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagter

	Verf. im Allg. (II. Instanz)
	1220
	6.000
	772
	160,00
(4,0 Gebühr aus dem Wert der Anschlussberufung (500 €))
	772,00
(4,0 Gebühr aus dem Wert der Berufung (5.500 €))



Bei wechselseitigen Rechtsmitteln ist die Kostenforderung prozentual nach den Streitwerten der Rechtsmittel (bzw. Anschlussrechtsmittel) zu bestimmen. Der Wert der Anschlussberufung (500 €) ist mit 8% des Gesamtstreitwerts (6.000 €) zu bemesse. Der Berufungswert (5.500 €) entspricht 92% vom Gesamtwert.
	Der Kläger schuldet 8%:
	61,76

	Der Beklagte schuldet 92%:
	710,24



	A
	Die Fälligkeit tritt gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GKG mit Eingang der Berufungsschrift ein.


	B
	Kostenschuldner sind gem. § 22 Abs. 1 S. 1 GKG der Kläger und Beklagter als (Anschluss-)Rechtsmittelführer.
 

	C
	Da eine Vorauszahlungspflicht im Berufungsverfahren grds. nicht besteht, wird der errechnete Kostenbetrag vom Kläger und Beklagten per Sollstellung gem. §§ 4 Abs. 2, 15 Abs. 1, 25 KostVfg angefordert.



Nach Eingang der Berufungsbegründung des Beklagten erlässt das Berufungsgericht einen Hinweisbeschluss nach § 522 ZPO mit welchem es darauf aufmerksam macht, dass es beabsichtigt, die Berufung des Beklagten zurückzuweisen, da sie offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat.
Daraufhin nimmt der Beklagte seine Berufung zurück. Mit Rücknahme der Berufung hat auch die Anschlussberufung des Klägers ihre Wirkung verloren, § 524 I IV ZPO. Das Gericht erlässt einen Beschluss nach § 516 III ZPO mit welchem es dem Beklagten und Berufungskläger die Kosten des Rechtsmittelverfahrens auferlegt.
b) Fertigen Sie Schlusskostenrechnung der Berufungsinstanz. Gehen Sie davon aus, dass der mit Aufgabenteil a) erforderte Kostenbetrag vom jeweiligen Kostenschuldner gezahlt worden ist.
	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert
	Betrag
	Mithaft

	
	
	
	
	Kläger, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger
	Beklagter, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagter

	Verf. im Allg. (II. Instanz ermäßigt)
	1222
	6.000
	386,00
	80,00
(2,0 Gebühr aus dem Wert der Anschlussberufung (500 €))
	386,00
(2,0 Gebühr aus dem Wert der Berufung (5.500 €))



Kostenschuld des Klägers:			
	Der Kläger schuldet 0%
	0,00

	bereits gezahlt:
	- 61,76

	Überschuss:
	0,00



Kostenschuld des Beklagten:
	Der Beklagte schuldet 100%
	386,00

	bereits gezahlt:
	- 710,24

	Überschuss:
	324,24





